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Regeste
Anordnung von Untersuchungshaft
Erwägungen
E. 1
Es sei die Verfügung vom 3. Januar 2013 des Zwangsmassnahmengerichts des Kantons Glarus vollumfänglich aufzuheben.
E. 2
Es sei der Beschwerdeführer aus der Untersuchungshaft zu entlassen.
E. 3
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Entscheid der Vorinstanz vom 3. Januar 2013 zu bestätigen ist. Dieser Entscheid ist wohl knapp aber doch genügend begründet. IV. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1 StPO), weshalb ihm die Gerichtsgebühr aufzuerlegen ist. Parteientschädigungen werden keine zugesprochen. ____________________ Das Gericht beschliesst :
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